
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/3/4 12Os7/71,
13Os143/74

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1971

Norm

StPO §191 A

Rechtssatz

Bei der Frage, ob eine Vorhaft trotz Gelöbnisbruches als unverschuldet im Sinne des § 55 a StG auf die Strafe

anzurechnen ist, kommt es darauf an, ob sich der Gelöbnisbruch auf das Strafverfahren tatsächlich nachteilig

ausgewirkt hat. Die Frage, ob zureichende Gründe für die Inhaftnahme eines Beschuldigten oder Angeklagten

vorliegen, ist getrennt von der anderen Frage zu beantworten, ob die Verhängung der Haft auf ein diese auslösendes

Verschulden des Beschuldigten oder Angeklagten zurückzuführen ist.

Entscheidungstexte

12 Os 7/71

Entscheidungstext OGH 04.03.1971 12 Os 7/71

Veröff: SSt 42/10

13 Os 143/74

Entscheidungstext OGH 17.12.1974 13 Os 143/74

nur: Bei der Frage, ob eine Vorhaft trotz Gelöbnisbruches als unverschuldet im Sinne des § 55 a StG auf die Strafe

anzurechnen ist, kommt es darauf an, ob sich der Gelöbnisbruch auf das Strafverfahren tatsächlich nachteilig

ausgewirkt hat. (T1)
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